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EINLEITUNG ZUR DOKUMENTATION: 

 

Diese Dokumentation ist auf Basis der Methode des „Storytelling“ entstanden. Die Notwendigkeit einer 

Dokumentation bestand darin, dass die bisherige Stelleninhaberin F4.6-6 die Querschnittsfunktion der 

Bearbeitung der Renten- und Pensionseintritte der o. a. Berufsgruppen beinhaltet. Die Stelleninhaberin 

ist ab dem 01.01.2021 in die Passivphase Ihrer Alterszeit eingetreten. Um das für die Bearbeitung 

essentielle Wissen bis zur Wiederbesetzung der Stelle zu fixieren, wurde daher diese Dokumentation 

entworfen.  
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RECHTSQUELLEN ZUM THEMA RENTE UND VERSORGUNG: 

 

Für PR Beschäftigte: Für Beamte: Gemeinsame: 

§ 27, Abs. 3, DiVO 
„Anteilige 
Jahressonderzahlung“ 

§ 66 KBG.EKD 
„Eintritt in den Ruhestand“ 

§ 22 RelPädG 
„Einsatz im RU, Altersgrenze, 
Schuljahr“ 

§ 5 zur Anl. 5 der DiVO 
„Kündigung des 
Dienstverhältnisses“ (31.01. 
bzw. 31.08.)  

§ 67 KBG.EKD 
„Ruhestand auf Antrag“ 

§ 23 RelPädG 
„Anwendung des Rechts der 
Kirchenbeamten und 
Kirchenbeamtinnen“ 

§ 6 zur Anl. 5 der DiVO 
„Beendigung des DV durch 
Erreichen der Altersgrenze“ 
(Schuljahresprinzip: 31.01. 
bzw. 31.08.) 

§ 68 KBG.EKD 
„Ruhestand wg. 
Dienstunfähigkeit“ 

 

§§ 35, 36 u. 37 ff. SGB VI 
„Rente wg. Alters“ 

§ 22, Abs. 1, S. 2 RelPädG 
„Einsatz im RU, Altersgrenze, 
Schuljahr“ 

 

§ 33 ff. TV-L 
Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ohne 
Kündigung 

Bekanntmachung KABL S. 176 
v. 25.04.2012, Nr. 3 
„Ruhestandseintritt Rel.Päd. 
Beamte: Ende des 1. 
Schulhalbjahres auf den 
Freitag der zweiten vollen 
Woche im Februar“ 

 

 Vermerk Fr. Cornelia Merk 
Klärung bzgl. Zusammenfall 
der zweiten Schulwoche im 
Februar mit den Ferien 

 

 

WICHTIGE STEUERDOKUMENTE UND DIE ERSTELLUNG DER „DV- BEENDEN“ 

LISTE: 

 

Die Eintritte in die Rente (Ang.) und die Versetzungen in den Ruhestand (Beamte), werden über die 

„DV-Ende Liste“ bearbeitet. 

 

Hierfür existiert ein eigener Ordner im Laufwerksverzeichnis mit den entsprechenden 

Musterdokumenten, die für die Bearbeitung notwendig sind: 

Verzeichnis: L:\PSZ\530_SG2_tp_RK\nach Bedarf\F4.6-6\DV-Ende (Abbildung 1) 

Hinweis: Der Speicherort kann in der Zwischenzeit Änderungen haben 

 

Abbildung 1) 
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Die Austritte der Mitarbeiter für das lfd. Kalenderjahr werden dabei in einer Excel Liste (Titel: „DV-Ende 

31.01.2021 und 31.08.2021.xlsx“) erfasst und für das jeweilige Kalenderjahr fortgeschrieben. Eine 

Auswertung der regulären Ruhestands- und Renteneintritte erfolgt über eine Liste, die die 

Sachgebietsleitung SG 2 jeweils im Vorjahr über SAP als Rohversion erstellt und an die zuständigen 

Sachbearbeiter übersendet. Eine Anpassung (inhaltliche und farbliche Gliederung) dieser Rohversion 

auf das Format, welches sich im Ordner „DV-Ende“ befindet, muss dann durch den Bearbeiter selbst 

vorgenommen werden (s. Abbildung 2). Die aufbereitete Liste wird im Anschluss an D2.1-1 (Frau Breier) 

per Email ebenfalls bereitgestellt, damit diese die Austritte in der Einsatzplanung berücksichtigen kann. 

 

Abbildung 2) 



Dokumentation zur Bearbeitung des Eintritts in die Rente oder in 
den Ruhestand der Berufsgruppe Religionspädagoginnen und 
Religionspädagogen sowie Katechetinnen und Katecheten 

 

Seite 4 von 21 

 

 

 

Bearbeitungshinweis! Mitarbeiter, die auf eigenen Antrag früher ihren Ruhestand oder Ihren 

Renteneintritt begehren, sind nicht in der Liste erfasst und müssen daher manuell der Bearbeitungsliste 

hinzugefügt werden, da diese noch nicht in der Rohdatenversion der Excelliste enthalten sein können! 

Die Mitarbeiter, die früher in Rente/Ruhestand gehen möchten, beantragen das in der Regel frühzeitig, 

zum Teil sogar ein ganzes Jahr im Voraus. Der Empfang der Kündigung/Beendigung des DV wird mit 

dem Infoschreiben bestätigt, gleichzeitig erfolgt dann auch der Eintrag in die Excel-Liste. Einen Abdruck 

des Infoschreibens erhält D 2.1-1 z. K. 

Hierfür wurden 2 Formschreiben entwickelt.  

DIE FORMSCHREIBEN: 

 

Abbildung 3: Bedingt die vorzeitige Beendigung unter Anwendung des Schuljahresprinzips 
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Schreiben Nr. 4: Bedingt die vorzeitige Beendigung unter Anwendung eines Auflösungsvertrages 

 

 

 

Des Weiteren müssen Mitarbeiter, die eine Flexirente (PR- Beschäftigte) oder eine Verlängerung Ihres 

Ruhestandseintritts (Beamte) begehren, entsprechend Ihres Austritts in der Liste verschoben oder 

entfernt werden.  
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DER REGULÄRE REGELALTERSEINTRITT DER PR- ANGESTELLTEN: 

 

Die Regelaltersgrenze ist im § 35 des SGB VI definiert. 

Ab dem Geburtsjahr 1953 wurde das Lebensalter für den abschlagsfreien Renteneintritt 

angehoben. 

Anspruch auf die Regelaltersrente besteht ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze. Für vor 

1947 Geborene lag diese bei 65. Wurden Sie 1947 bis 1963 geboren, wird die 

Regelaltersgrenze stufenweise angehoben. Wurden der Mitarbeiter 1964 oder später geboren, 

liegt sie bei 67. Vorzeitig kann dieser dann die Rente nicht erhalten. 

Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 

Versicherte 

Geburtsjahr 

Anhebung um 

… Monate 

auf das Alter  

Jahr Monat 

1954 8 65 8 

1955 9 65 9 

1956 10 65 10 

1957 11 65 11 

1958 12 66 0 

1959 14 66 2 

1960 16 66 4 

1961 18 66 6 

1962 20 66 8 

1963       22      66            10 

ab 1964 24 67 0 

 

 

DER REGULÄRE RUHESTANDSEINTRITT VON KIRCHENBEAMTEN: 

 (1) 1Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit treten mit dem Ende 
des Monats in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen. 2Sie erreichen die 
Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebensjahres. 3Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte im Schul- und Hochschuldienst treten mit Ablauf des Schulhalbjahres oder des 
Semesters in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen. zur Fußnote [2]  

(2) 1Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, die vor dem 1. 
Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres. 2Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, die 
nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:  

Geburtsjahr Anhebung um Monate 

Altersgrenze 

Jahr Monat 

1947  1 65  1 

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Fekdkbg%2Fcont%2Fekdkbg.p66.htm&anchor=Y-100-G-EKDKBG-P-66#FNID0EABBBACCA
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Geburtsjahr Anhebung um Monate 

Altersgrenze 

Jahr Monat 

1948  2 65  2 

1949  3 65  3 

1950  4 65  4 

1951  5 65  5 

1952  6 65  6 

1953  7 65  7 

1954  8 65  8 

1955  9 65  9 

1956 10 65 10 

1957 11 65 11 

1958 12 66  0 

1959 14 66  2 

1960 16 66  4 

1961 18 66  6 

1962 20 66  8 

1963 22 66 10 

 

DER VERFAHRENSABLAUF IN DER BEARBEITUNG: 

 

Jeweils zum 01.05. sowie zum 01.11. erhält die Registratur durch den Sachbearbeiter (z. B. per Email) 

eine Anforderung für die Personalakten der Mitarbeiter, die für den Eintritt in die Rente oder in den 

Ruhestand anstehen. Die Registratur veranlasst, dass die benötigten Personalakten F4.6-6 zur weiteren 

Bearbeitung und Erstellung der Schreiben an den Mitarbeiter vorgelegt werden. 

Dabei richtet sich der Termin jeweils nach dem maßgeblichen Austrittsdatum des Mitarbeiters im 

Schuldienst. Es empfiehlt sich aufgrund der Erfahrungswerte vergangener Jahre, folgende 

Sortierreihenfolge der Akten im Büro:  

1. Antragsruhestand Beamte 

2. Regelruhestand Beamte 

3. Antragsrente Angestellte 

4. Regelrenteneintritt Angestellte 

Für die Bearbeitung der Austritte gilt hierbei das Schuljahresprinzip: 

Austritt Angestellte: Schreiben zum: 

31.08.  Mai des lfd. Schuljahres 

31.01. November des Vorschuljahres 

  

Austritt Beamte: Schreiben zum: 

31.08.  Mai des lfd. Schuljahres 
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14.02. passt nicht immer, siehe 

Definition Schulhalbjahr!!!! *1) 

November des Vorschuljahres 

Hinweis für Beamte im Schuldienst! 

Ruhestandseintritt immer zum Ende des 1. Schulhalbjahres auf den 
Freitag der zweiten vollen Woche im Februar 

ZUR  DEFINITION ZUM SCHULHALBJAHRES: 

 

Nr. 2 der Bekanntmachung definiert dann das Ende des ersten Schulhalbjahres mit dem Ablauf des 
letzten Unterrichtstages der zweiten vollen Woche im Februar. Nachdem es einen Unterrichtstag nur in 
einer Woche geben kann, in der tatsächlich Unterricht stattfindet, kann es sich nur um eine Schulwoche 
handeln. Für das Schuljahr 2017/18 wäre dies dann der 23.02. 2018, da der 16.02.2018 (Freitag der 
zweiten vollen Woche im Februar) in den Ferien liegt. Termin der Ruhestandsversetzung ist damit der 
23.02.2018. Die Schulstiftung hat durch eine Rückfrage beim Hauptpersonalrat des Freistaates Bayern 
diese Auffassung bestätigt bekommen.  

 

Die notwendigen Schreiben werden daraufhin sowohl für die PR- als auch ÖR-Beschäftigten bis zum 

Ende der Monate Mai und November angefertigt. Der postalische Versand erfolgt daraufhin Anfang Juni 

bzw. Anfang Dezember. Die Austritte sind dabei gem. der Anwendungsdokumentation in SAP zu 

pflegen. Die anteilige Jahressonderzahlung im IT 265 wird durch die SB Abrechnung gepflegt. 
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DAS SCHREIBEN FÜR DEN BEREICH DER PR- BESCHÄFTIGTEN: 

 

Dem Mitarbeiter wird sein Eintritt in die Rente und damit auch die Beendigung seines 

Arbeitsverhältnisses zur ELKB mitgeteilt. Dabei endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf, mit Ablauf des Schulhalbjahres, in dem das gesetzlich festgelegte Alter des 

Mitarbeiters zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente erreicht wird. Dies ergibt sich aus 

der gesetzlichen Regelung des TV-L mit der DiVO. Das entsprechende Schreiben ist dem jeweiligen 

Beendigungszweck zutreffend auszuwählen (Abbildung 5): 

 

 

 

Rechtsquelle Beendigung Arbeitsverhältnis:  

§ 33 Abs. 1 Buchst. a) TV-L i. Verb. m. § 6 der Anlage 5 DIVO). 

DIE EZVK ANLAGE IM BEENDIGUNGSSCHREIBEN 

Da unsere Mitarbeiter i. d. R. (Die Arbeitshilfe „Beihilfe und EZVK im Dienstvertrag“ enthält weitere 

Ausführungen) zusatzversichert sind, müssen diese hierzu für die Geltendmachung der Ansprüche bei 

Beendigung Ihres Dienstverhältnisses aus der Zusatzversorgung, einen Antrag stellen. 

Die EZVK (ehemals Kirchliche Zusatzversorgungskasse Darmstadt – KZVK) ist eine von drei 

Zusatzversorgungskassen der evangelischen Kirchen in Deutschland. 

Die EZVK ist eine betriebliche Altersversorgung zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung für alle 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im privatrechtlichen Dienstverhältnis des kirchlichen und 

diakonischen Dienstes. Sie umfasst die Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung. 

Die EZVK führt diese Zusatzversorgung im Auftrag der Arbeitgeber in Kirche und Diakonie durch: zum 

einen als Pflichtversicherung, zum anderen als freiwillige Versicherung. 

Der hierzu notwendige Antrag (Abbildung 6) wird dem Schreiben über die Beendigung des 

Dienstverhältnisses an den Mitarbeiter zur Beantragung beigefügt. In einem durch die SG 2 Leitung neu 

definierten und beschlossenen Prozess (siehe Email SG2 Leitung vom 25.06.2020 13:08), wird dabei 

dem Beendigungsschreiben an den Mitarbeiter durch die Teamassistenz F4.S-3 eine Anlage („Antrag 

auf Betriebsrente für Versicherte“) mit den Daten aus SAP vorausgefüllt beigefügt. Dies resultiert 

daraus, dass Mitarbeiter häufig mit dem Ausfüllen der Stammdaten fragmentiert überfordert waren und 

die Rückläufer an die Lohn- und Gehaltsabrechnungsstelle qualitativ mangelhaft. 
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Abbildung 6) 
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Nach Rücklauf des Antrags in der Gehaltsabrechnungsstelle mit der Kopie des Rentenbescheides des 

Mitarbeiters, wird dieser im Anschluss an die EZVK in Darmstadt durch den SB Lohn- und Gehalt 

weitergeleitet und abgemeldet.  
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DER VERFAHRENSABLAUF FÜR DIE ÖR- BESCHÄFTIGTEN: 

 

Dem Beamten in wird seine Versetzung in den Ruhestand und damit auch die Beendigung des 

Dienstverhältnisses zur ELKB mitgeteilt. Die Versetzung in den Ruhestand ergibt sich aus der 

Anwendung der Rechtsnormen des KBG.EKD. Die formelle Versetzung wird durch den 

Verwaltungsakt und mit der Aushändigung der Urkunde über den Eintritt in den Ruhestand vollzogen.  

Hinweis zum Status: 

Die Urkunde hat nur deklaratorischen Wert, wichtig ist die Rücksendung des Abdrucks mit der 

jeweiligen Empfangsbestätigung! 

Die Zeichnungsbefugnis für die Urkunde ist dabei auf Landesbischof oder auf seines/r Vertreterin 

übertragen. Die finale Erstellung der Urkunden auf Urkundenpapier, sowie die Einholung der 

Unterschrift des Landesbischofs, wird dabei durch die Assistenz des SG 2 (F4.S-3) vorgenommen.  

Die eigentliche formelle Aushändigung der Urkunde als Akt, geschieht mit dem jeweiligen Schreiben 

über das jeweilige Dekanat/Schulreferat des Beamten. 

Die notwendigen Schreiben für die Versetzung in den Ruhestand sind gem. Abbildung 7 im Verzeichnis 

vollständig aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass mehrere Beendigungstatbestände bei einem 

Beamten möglich sind. 

1. Beendigung mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze 

2. Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand auf Antrag  

3. Ruhestand wegen Schwerbehinderung 

4. Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 

 

Das zutreffende Schreiben ist dem Beendigungsmerkmal im entsprechenden Verzeichnis 

auszuwählen. 

Abbildung 7) 
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Möglichkeit 1: „Beendigung mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze“ 

 

Rechtsgrundlage: § 23 Religionspädagogen- und Religionspädagoginnengesetz in Verbindung mit 

§§ 66 Abs. 1 und § 72 KBG.EKD. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit treten mit 

dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen. 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Schuldienst treten mit Ablauf des Schulhalbjahres in den 

Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen. Der Eintritt in den Ruhestand und damit die 

Regelaltersgrenze wurde schrittweise angehoben (siehe Beschreibung. „Regulärer Ruhestandseintritt 

Kirchenbeamte“). 

Dadurch ergeben sich 2. Mögliche Ruhestandseintritte:  

1. Ende des 1. Schulhalbjahres, also 31.08. oder  

2. zum Ende des 1. Schulhalbjahres, d. h. 12.02.2021 mit dem Ablauf des letzten Unterrichtstages 

der zweiten vollen Woche im Februar. 

 

Das Schreiben ist entsprechend der Angaben zu befüllen: 

 

 

Vor dem eigentlichen Versand, erfolgt dabei eine Mitzeichnung durch das Fachreferat D2.1 auf der 

Entwurfsausfertigung und dann im Anschluss durch den jeweiligen zuständigen Juristen aus dem 

Dienstrechtsreferat 

Die Akte wird dann zusammen mit der Urkunde dem Fachreferat D und im Anschluss den Juristen zur 

Mitzeichnung zugeleitet. 

Wenn alle Unterschriften vorliegen, erfolgt die Dateneingabe in SAP sowie der Rücklauf mit der 

Personalakte an D2.1-1zur Erstellung des Dankschreibens. 

Eine Wiedervorlage zur Überprüfung des Rücklaufs der Empfangsbestätigung ist zeitgerecht zu setzen 

(Beispiel: Versand des Schreibens Ende Mai = WV auf 01.07. setzen). 
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Die Akte wird nach erfolgter Bearbeitung wieder in die Registratur zurückgegeben. Der Eingang des 

Empfangsbekenntnisses wird dann nach Rücklauf der Personalakte zum Wiedervorlagedatum der Akte 

überprüft. 

Möglichkeit 2: „Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand auf Antrag“ 

RECHTSGRUNDLAGE: § 67 KBG.EKD „RUHESTAND VOR ERREICHEN DER 

REGELALTERSGRENZE“: 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit können auf eigenen 
Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn  

 1.sie das 63. Lebensjahr vollendet haben…. 

Analoges Vorgehen wie bei Möglichkeit 1, jedoch ist hier zusätzlich ein Aktenvermerk (Abbildung 8) 

aufzunehmen, da durch Beschluss des Landeskirchenrates vom 06.03.2001 die Entscheidung über die 

Versetzung in den Ruhestand auf Antrag an die Abteilungsleitung D delegiert ist. Eine vorzeitige 

Versetzung in den Ruhestand ist eine „kann“ Leistung des Dienstherrn. 

 

Abbildung 8) 

 

 

Möglichkeit 3: „Ruhestand auf Antrag wegen Schwerbehinderung“ 

Rechtsgrundlage: § 67 KBG.EKD „Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze“ 

 

 (2) 1Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, denen ein Grad der 

Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist 

und die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt 

werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_IX
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 2Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, denen ein Grad der 

Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist 

und die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze wie folgt angehoben 

 

Geburtsjahr 

Geburtsmonat 

Anhebung um Monate 

Altersgrenze 

Jahr Monat 

1952 
   

Januar  1 60  1 

Februar  2 60  2 

März  3 60  3 

April  4 60  4 

Mai  5 60  5 

Juni–Dezember  6 60  6 

1953  7 60  7 

1954  8 60  8 

1955  9 60  9 

1956 10 60 10 

1957 11 60 11 

1958 12 61  0 

1959 14 61  2 

1960 16 61  4 

1961 18 61  6 

1962 20 61  8 

1963 22 61 10 

 

Analoges Vorgehen wie bei Möglichkeit 1, jedoch ist hier ebenfalls ein Aktenvermerk zu erstellen. 

Wichtig!! Die Schwerbehinderung muss zum Eintritt in den Ruhestand gültig sein – d. h. sie darf zum 

Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand nicht in einer möglichen Befristung abgelaufen sein! 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_IX
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Möglichkeit 4: „Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit“ 

Rechtsgrundlage: §§ 68, 69 Abs. 1, 72 KBG.EKD 

 

Analoges Vorgehen wie bei Möglichkeit 1, jedoch ist hier zusätzlich ein Aktenvermerk aufzunehmen, 

der auf ein vorangegangenes Gutachten (über Vertrauensarzt) stützt. Es ist über das Gutachten zu 

prüfen, ob generell eine dauerhafte Dienstunfähigkeit angenommen werden kann, oder ob ggf. mit einer 

gesundheitlichen Verbesserung und einer Reaktivierung des Beamten aus dem Ruhestand gerechnet 

wird. Entsprechend des Gutachtens, ist der Vermerk sowie das Ruhestandsschreiben anzufertigen oder 

abzuändern. 

Wenn das Gutachten eine Reaktivierung in Aussicht stellt, ist eine entsprechende WV zu setzten (ca. 

6 Monate Vorlauf) und ein neues Gutachten anzufordern 

 

 

Schreiben an den Mitarbeiter: 
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